Stempelmarke
16,00 € An die
ortliche Hofekommission von

Identifikationsnummer

Datum Uhrzeit

N Befreiung der Stempelmarke bei Aufstockung des geschlossenen Hofes (Art. 24, Tabelle - Anhang 3 des GvD vom
01.08.2025, Nr. 123) fir Selbstbebauer (Art. 31 des Gesetzes vom 26.05.1965, Nr. 590)

Antrag um:

o Anderung am Bestand des geschlossenen Hofes
Auflésung eines geschlossenen Hofes
Bildung eines geschlossenen Hofes

O 0O O

Erwerb Eigentum, Miteigentum oder Fruchtgenussrecht am geschlossenen Hof

Hofegesetz, Landesgesetz vom 28.11.2001, Nr.17

Antragstellerin/Antragsteller:

(bei mehreren Antragstellern bzw. Miteigentimern muss dieser Abschnitt fiir jede Person ausgefiillt werden)

(Nachname) (Vorname)
geboren am in
wohnhaft in der Gemeinde PLZ ‘
StralRe Nr.
Tel. PEC
| anzugeben, falls die Antragstellerin/der Antragsteller jeglichen Schriftverkehr iber
PEC abwickeln méchte.

O Eigentimerin/Eigentimer oder Miteigentiimerin/Miteigentiimer

In ihrer/seiner Eigenschaft als
[ andere Eigenschaft:

in Bezug auf den geschlossenen Hof ,,

in E.ZI. ‘ I KG ‘
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Bei Bildung eines geschlossenen Hofes:

Eigentimerin/Eigentimer folgender Liegenschaften (Parzellen, E.ZIl. und KG anfiihren) und erfullt
folgende Voraussetzungen:

(Eine ausfuhrlichere Beschreibung kann auch als Anlage beigelegt werden.)

Es wird ersucht um:

(Eine ausfihrlichere Beschreibung kann auch als Anlage beigelegt werden.)

Seite 2 von 5



Begriundung fur das Vorhaben:

Das Vorhaben wird folgendermaflen begriindet:

(Eine ausflhrlichere Begriindung kann auch als Anlage beigelegt werden.)

1. Kopie der Identitatskarte, falls nicht digital unterschrieben oder per PEC eingegangen

na

Die/der Unterfertigte gibt obige Erklarungen im Sinne von Art. 5 des LG vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
bzw. Art. 46 und 47 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, im Bewusstsein der strafrechtlichen
Folgen laut Art. 76 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, im Falle von unwahren Erklarungen
sowie Ausstellung und Gebrauch falscher Urkunden, ab.

Sieler erklart sich darlber bewusst zu sein, dass im Sinne des obgenannten Landesgesetzes
Stichprobenkontrollen tber den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben durchgefihrt werden.

Verwendung einer telematischen Stempelmarke:

Die originale Stempelmarke mit der oben angefihrten Identifikationsnummer wird ausschlielich fur
das vorliegende Dokument verwendet und fr 3 Jahre (im Sinne des Art. 37 des D.P.R. vom
26.10.1972, Nr. 642) von folgender Person aufbewahrt:

Nachname Vorname Geburtsdatum

Seite 3 von 5



Ort Unterschrift/en
(eine Kopie der Identitatskarte beifligen,
falls nicht digital unterschrieben oder per PEC eingegangen)
Datum

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemaR Art. 13 und Art. 14 der Verordnung (EU) 2016/679

des Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

Verantwortlich fiir die Datenverarbeitung ist

die gebietsmaRig zustandige ortliche Héfekommission, mit Sitz beim / bei der jeweiligen Vorsitzenden pro tempore,
jeweils erreichbar unter folgender E-Mail- und PEC-Adresse

Bezirk E-Mail-Adresse PEC-Adresse

Bozen Berg oehkbb.cimcbm@provinz.bz.it oehkbb.cimcbm@pec.prov.bz.it
Bozen Land oehkbl.cimcbd@provinz.bz.it oehkbl.cimcbd@pec.prov.bz.it
Bruneck oehkmp.clmcmp@provinz.bz.it oehkmp.cImcmp@pec.prov.bz.it
Deutschnonsberg oehkdn.clmcvn@provinz.bz.it oehkdn.cImcvn@pec.prov.bz.it
Gadertal oehkg.cimcvb@provinz.bz.it oehkg.cimcvb@pec.prov.bz.it
Hochpustertal oehkhp.clmcap@provinz.bz.it oehkhp.clmcap@pec.prov.bz.it

Klausen-Brixen

oehkei.clmcvi@provinz.bz.it

oehkei.clmcvi@pec.prov.bz.it

Lana

oehket.cimcva@provinz.bz.it

oehket.cimcva@pec.prov.bz.it

Meran

oehkbu.clmcbu@provinz.bz.it

oehkbu.clmcbu@pec.prov.bz.it

Mittelvinschgau

oehkmv.clmecmv@provinz.bz.it

oehkmv.clmecmv@pec.prov.bz.it

Obervinschgau

oehkov.clmcav@provinz.bz.it

oehkov.clmcav@pec.prov.bz.it

Passeier

oehkp.clmcvp@provinz.bz.it

oehkp.clmcvp@pec.prov.bz.it

Sand in Taufers-Ahrntal

oehka.clmcva@provinz.bz.it

oehka.cimcva@pec.prov.bz.it

Schlern-Regglberg

oehks.cimcs@provinz.bz.it

oehks.cimcs@pec.prov.bz.it

Sterzing oehkw.clmcavi@provinz.bz.it oehkw.clmcavi@pec.prov.bz.it
Ulten oehkul.clmcvu@provinz.bz.it oehkul.cimcvu@pec.prov.bz.it
Unterland oehku.clmcba@provinz.bz.it oehku.clmcba@pec.prov.bz.it

Untervinschgau

oehkuv.clmcbv@provinz.bz.it

oehkuv.clmcbv@pec.prov.bz.it

Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der / die jeweilige Vorsitzende der 6rtlichen Héfekommission.

- Die Abteilung Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen zum Zwecke der Anbringung des Sichtvermerks oder
der Einreichung der Beschwerde im Sinne von Art. 44 des LG Nr. 17/2001, mit Sitz im Landhaus 6, Brennerstralle
6, 39100 Bozen.

Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor/die Direktorin pro tempore des Ressorts/der Abteilung 31
Landwirtschaft an seinem/ihrem Dienstsitz.

- Die Landeshéfekommission bei Beschwerden im Sinne von Art. 44 des LG Nr. 17/2001 oder Art. 46 des LG Nr.
17/2001, mit Sitz beim jeweiligen Sekretar / bei der jeweiligen Sekretarin pro tempore, Bedienstete/r der Abteilung
Landwirtschaft. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der/die Vorsitzende der Landeshéfekommission an
seinem/ihrem Dienstsitz.
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Datenschutzbeauftragter (DSB): Die Kontaktdaten der DSB sind folgende: E-Mail: rpd@provincia.bz.it PEC:
rpd_dsb@pec.prov.bz.it

Zwecke der Verarbeitung: Die erhaltenen Daten werden, auch in elektronischer Form, von

- dem dazu befugten Personal der zustéandigen Gemeinde und den Mitgliedern der zusténdigen Ortlichen
Hofekommission fir institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren zu dessen
Abwicklung sie im Sinne vom L.G. vom 28. November 2001, Nr. 17, angegeben wurden;

- dem dazu befugten Landespersonal fir institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Erlass des
Sichtvermerkes bzw. mit der Einreichung der Beschwerde gemafl Art. 44 des LG Nr. 17/2001, woflir Daten auch
aus folgenden offentlich zuganglichen Quellen eingeholt werden: Grundbuch, Grundkataster, Gebaudekataster,
Handelsregister, NISF;

- den Mitgliedern der Landeshiéfekommission als Organ, das fiir die Behandlung der Beschwerden im Sinne von Art.
44 bzw. Art. 46 des LG Nr. 17/2001 zustandig ist und vom dazu befugten Landespersonal verarbeitet.

Die Mitteilung der Daten ist unerlasslich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden kdnnen. Wird die
Bereitstellung der Daten verweigert, konnen die eingegangenen Antrage und Anfragen nicht bearbeitet werden.

Zum Zwecke der Anbringung des Sichtvermerkes oder der Einreichung der Beschwerde gemafl Art. 44 LG Nr. 17/2001
sowie der Behandlung der Beschwerde laut Art. 46 des LG Nr. 1672001 erhalten die Autonome Provinz Bozen und/oder die
Landeshdofekommission die Daten von der gebietsmaflig zusténdigen ortlichen Hofekommission sowie von der
gebietsmaRig zustandigen Gemeinde im Sinne des Landesgesetzes vom 28. November 2001, Nr. 17, sowie des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17.

Mitteilung und Datenempfanger: Die Daten kénnen folgenden anderen 6ffentlichen und/oder privaten Rechtstragern zur
Erflllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem
Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt:

gebietsmaRig zustandige Gemeinde
Nationales Institut fur Sozialfirsorge (NISF)
Steuerdatenbank

Handelskammer

gegenbetroffene Partei(en)

Techniker.

Die Daten konnen auch weiteren Rechtstragern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung
und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des
Landes, die den geschlossenen Héfen gewidmet ist, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft
Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet,
personenbezogenen Daten nicht auRerhalb der Europaischen Union und der Lander des Europaischen Wirtschaftsraums
(Norwegen, Island, Lichtenstein) zu Ubermitteln, ohne die vom Abschnitt V der Datenschutz -Grundverordnung 2016/679
geeigneten vorgesehenen Garantien. Die genannten Rechtstrager handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter oder in
vollstandiger Autonomie als unabhangige Verantwortliche.

Zum Zwecke der Anbringung des Sichtvermerkes und im Falle einer Beschwerde an die Landeshéfekommission Gbermitteln
die ortlichen Hoéfekommissionen die Daten jeweils an die Abteilung Landwirtschaft bzw. an die Landeshéfekommission.

Dateniibermittlungen: Es werden keine zusatzlichen personenbezogenen Daten an Drittlander auRerhalb der EU
Ubermittelt.

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlasslich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene
Veréffentlichungspflichten zu erflillen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der
personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberiihrt.

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfillung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und
Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen bendtigt werden. Die VerwaltungsmaRnahmen werden fiir die Dauer
aufbewahrt, wie sie in den genehmigten Skartierungsrichtlinien vorgesehen ist.

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten seitens der ortlichen Hoéfekommissionen, der
Landeshodfekommission und der Abteilung Landwirtschaft stlitzt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung.

Rechte der betroffenen Person: Gemal den geltenden Bestimmungen erhalt die betroffene Person auf Antrag jederzeit
Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollstandigung unrichtiger bzw.
unvollstandiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung
widersetzen oder die Léschung der Daten oder die Einschrankung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall
dirfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschréankung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung
abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Austbung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Griinden eines wichtigen 6ffentlichen
Interesses verarbeitet werden.

Das entsprechende Antragsformular an die ortlichen Héfekommissionen sowie an die Landeshdfekommission steht auf der
Webseite der Abteilung Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen, auf der Seite ,Der geschlossene Hof*
(https://agricoltura.provincia.bz.it/it/maso-chiuso) zur Verfugung, jenes an die Landesverwaltung auf der Webseite
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp.

Rechtsbehelfe: Erhélt die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang - diese Frist
kann um weitere 60 Tage verlangert werden, wenn dies wegen der Komplexitat oder wegen der hohen Anzahl von Antragen
erforderlich ist — eine Rickmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehdrde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Seite 5 von 5



https://agricoltura.provincia.bz.it/it/maso-chiuso
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp

	Bei Bildung eines geschlossenen Hofes:
	Vorhaben:
	Begründung für das Vorhaben:
	Anlagen:

